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Herrn 

J Präsidenten des Na . cM�lAA 
Parlament 
1010 Wi e n 

Abteilung IV/4 

GZ. 04 4522/13-IV/41200?�5" 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-l015 Wien 
Telefax: 5139861 

Sachbearbeiterin: 
Mag. Blam 
Telefon: 
+43 (0)1-514 33/2729 
Internet: 
Karin.Blarn@brnf.gv.al 
x.400: 
S-Blam;G-Karin;C=AT;A-GV;P=CNA; 
O=BMF;OU=IV-4 
DVR: 0000078 

Betr.: Doppelbesteuerungsabkommen Österreich - Slowakei 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines Abkommens zwischen 

der Republik Österreich und der Slowakischen Republik zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt 

Erläuterungen zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Bemerken zu übermitteln, dass dieser 

Entwurf den gesetzlichen Interessensvertretungen zur gutächtlichen Äußerung bis � 

November 2000 übermittelt wurde. Gleichzeitig wurden die gesetzlichen 
--� 
Interessensvertretungen ersucht, je 25 Abzüge ihrer Stellungnahme dem Herrn Präsidenten 

des Nationalrates zuzuleiten. 

Für die Richtigkeit 
de� 

20. Oktober 2000 

Für den Bundesminister: 

iV Dr. Jirousek 
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Wien, a m  31. Mai 2000 

ABKOMMEN ZWISCHEN 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK 

ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 

VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG 

AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN 

UND VOM VERMÖGEN 

Die Republ ik  Ö sterre ich und die Slowakische Republ ik ,  von dem Wunsche 

gele itet, ein A bkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 

Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom E inkommen und vom Vermögen 

a bzuschl ießen, 

haben Folgendes vere inbart: 
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Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gi lt für Personen, d ie i n  einem Vertragsstaat oder i n  beiden 

Vertragsstaaten a nsässig sind. 

Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

( 1 )  Dieses Abkommen gilt ,  ohne Rücksicht auf d ie Art der Erhebung, für Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen,  die für Rechnung e ines Vertragsstaats oder seiner 

Gebietskörperschaften erhoben werde n .  

(2) A l s  Steuern vom Einkommen u n d  vom Vermögen gelten a l le  Steuern , d ie  vom 

G esamteinkommen, vom G esamtvermögen oder von Tei len des Einkommens oder d es 

Vermögens erhoben werden,  e inschließlich der Steuern vom G ewinn aus der 

Veräußerung bewegl ichen oder  unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern 

sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern , für d ie das Abkomme n  gi lt, gehören insbesondere 

a) in Österreich: 

1 . die E inkommensteuer; 

2. die Körperschaftsteuer; 

3. die  Grundsteuer; 

4. die Abgabe von land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben; 

5 .  die Abga be vom Bodenwert bei unbeba uten Grundstücken. 

b) in  der Slowake i :  
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1 . die Steuer vom Einkommen natürl icher Personen (Dan z prijmov 

fyzickych osob); 

2. d i e  Steuer vom E inkommen juristischer Personen (Dan z prijmov 

pravnickych osob); 

3. die Steuer auf unbewegliches Vermögen (Dan z nehnutelnosti ) .  

(4) Das A bkommen g i lt auch für a l le  Steuern g le icher oder i m  Wesentl ichen ä hnl icher 

Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder 

an deren  Stelle  erhoben werden.  D ie  zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tei len 

e inander d ie  i n  ihren Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen Änderungen mit. 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) I m  Sinne d i eses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

a )  bedeutet der Ausdruck "Österreich" die Republ ik Österreich; im g eogra phischen 

Sinn bedeutet er  das Staatsgebiet der Republ ik Österreich 

b)  bedeutet der Ausdruck "S lowake i"  die S l owa kische Republ ik; im geog ra phischen 

Sinn bedeutet er  das Staatsgebiet der Slowakischen Republik, innerhalb derer die 

S lowakische Re publik Hoheitsrechte und Jurisd iktion in Übereinstimmung mit 

dem Völkerrecht ausü ben kann; 

c )  bedeuten d ie Ausdrüc ke "e in  Vertragsstaat" und "der a ndere Vertragsstaat" , je 

nachdem, Österreich oder die Slowakei; 

d) umfasst der Ausdruck "Person" natürl iche Personen, Gesel lschaften und al le 

anderen Personenvereinig ungen; 

e )  bedeutet d e r  Ausdruck " Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger , die 

für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 
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f) bedeuten d ie Ausdrücke " U nternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen 

des anderen Vertragsstaats" • je nachdem. ein Unternehmen. das von e iner in 

e inem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird. oder  ein Unternehmen. 

das von einer i m  anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrie ben wird; 

g)  bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff. Luftfahrzeug oder [einer Bahn]. das von einem Unternehmen mit 

tatsächl icher Geschäftsleitung in  einem Vertragsstaat betrie ben wird. es sei  

denn. das Seeschiff, Luftfahrzeug oder (die Bahn) wird a usschl ießl ich zwischen 

Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

i )  in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen 

bevol lmächtigten Vertreter; 

m i n  der S lowakei: den Minister für Finanzen oder dessen 

bevollmächtigten Vertreter; 

i )  bedeutet d e r  Ausdruck "Staatsangehöriger" 

i )  jede natürl iche Person, die die Staatsangehörigkeit e ines Vertragsstaats 

besitzt; 

i i )  jede juristische Person, Personengesellschaft und andere 

Personenvereinigung , die nach dem in e inem Vertragsstaat geltenden R echt 

errichtet worden ist. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat , wenn der 

Zusam menhang nichts anderes erfordert , jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck 

die Bedeutung , die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates ü ber die 

Steuern zukommt, für die das Abkommen gi lt ,  wobei die Bedeutung nach dem in  d iesem 

Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor e iner  Bedeutung hat, d ie  der 

Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Artike l  4 
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ANSÄSSIGE PERSON 

(1) I m  Sinne d ieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "e ine in  einem Vertragsstaat 

ansässige Person" eine Person, d ie  nach dem Recht d ieses Staates dort auf  Grund ihres 

Wohnsitzes ,  ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines 

anderen ähnl ichen Merkmals steuerpfl ichtig ist, und umfasst auch d iesen Staat und seine 

Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht e ine Person , d ie  in d iesem 

Staat nur mit E inkünften aus Quel len  in  diesem Staat oder mit in  diesem Staat ge legenem 

Vermöge n  steuerpfl ichtig ist. 

(2) I st nach Absatz 

g i lt Folgendes: 

eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig , in dem sie ü ber eine ständige 

Wohnstätte verfügt; verfügt sie in  beiden Staaten über eine ständige 

Wohnstätte , so g ilt sie a ls nur in  dem Staat ansässig, zu dem sie d ie  engeren 

persönlichen und wirtschaftl ichen Beziehungen hat (Mittel punkt der 

Lebensinteressen) ; 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat d ie  Person den Mittelpunkt i hrer 

Lebensinteressen hat , oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 

Wohnstätte , so gi lt sie a ls nur in  dem Staat ansässig, i n  dem sie ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat d i e  Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem 

der Staaten,  so gi lt sie als nur in  dem Staat a nsässig ,  dessen Staatsangehöriger 

sie i st; 

d) i st d ie Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so 

[werden sich] die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten [bemühen], die 

Frage i n  gegenseitigem E invernehmen zu regeln.  
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(3) I st nach Absatz 1 eine andere a ls  e ine natürl iche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig ,  so gilt sie als nur in dem Staat ansässig ,  in dem sich der Ort ihrer tatsächl ichen 

Geschäftsleitung befindet. 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) I m  Sinne d ieses Abkommens bedeutet der  Ausdruck " Betriebstätte" e ine feste 

Geschäftseinr ichtung , durch die die Tätigkeit e ines Unternehmens ganz oder teilweise 

ausgeübt wird . 

(2) Der Ausdruc k " Betriebstätte" umfasst insbesondere: 

a) e inen Ort der Leitung. 

b)  eine Zweigniederlassung . 

c )  e ine Geschäftsste l le . 

d) e ine Fabrikationsstätte. 

e) eine Werkstätte und 

f )  ein Bergwerk, ein ÖI- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch 

oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Der Ausdruck " Betriebstätte " umfasst e benso: 

a) E ine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre 

Dauer zwölf Monate überschreitet. 

[bJ die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Beratungs- oder 

Managementleistungen, die von einem Unternehmen durch eigens zu diesem 

Zweck angestellte Arbeitnehmer oder anderes Personal, erbracht werden, sofern 

diese Tätigkeiten (für dasselbe oder ein damit im Zusammenhang stehendes 

Projekt) in dem Staat insgesamt länger als 183 Tage innerhalb eines Zeitraumes 

von 12 Monaten andauern.) 
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(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 

Betriebstätten: 

a )  Einric htungen, die a usschließlich zur lagerung, Ausstel lung oder A uslieferung 

von Gütern oder Waren des U nternehmens benutzt werden; 

b )  Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

lagerung, Ausstel l ung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c )  Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, d i e  a usschl ießl ich zu dem 

Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder 

verarbeitet zu  werden; 

d) e ine feste Geschäftseinrichtung, d ie ausschließl ich zu dem Zweck unterhalten 

wird,  für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 

beschaffen; 

e )  e ine feste Geschäftseinrichtung, d ie ausschl ießlich zu dem Zweck unterhalten 

wird,  für das Unternehmen andere Tätigke iten auszuüben, die vorbereitender Art 

sind oder eine Hilfstätigkeit darste l len; 

f) eine feste Geschäftse inrichtung , die ausschl ießlich zu dem Zweck unterha lten 

wird , mehrere der unter l it. a) bis e) genannten Tätigkeiten a uszuüben, 

vorausgesetzt , dass die sich daraus erge bende Gesamttätigkeit der festen 

Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder e ine Hilfstätigkeit darstellt .  

(5) Ist e ine Person - mit Ausna hme e ines unabhäng igen Vertreters im Sinne des 

Absatzes 6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaa t  die 

Vol lmacht, im Namen des Unternehmens Verträge a bzuschl ießen, und übt sie die 

Vollmacht dort gewöhnlich a us, so wird das Unternehmen ungeachtet d er A bsätze 1 und 

2 so behandelt ,  als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen 

a usgeübten Tätig keiten e ine Betriebstätte, es sei denn, d iese Tätigkeiten beschränken 

sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die , würden sie durch eine feste 
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Geschäftseinrichtung ausgeübt, d iese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu 

einer Betriebstätte machten. 

(6) E in Unternehmen wird nicht schon desha lb  so behandelt, a ls  h a be es e ine 

Betriebstätte i n  einem Vertragsstaat, wei l  es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 

Kommissionär  oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, s ofern d iese Personen 

i m  R ah men ihrer ordentl ichen Geschäftstätigkeit handeln. 

(7) Allein d ad urch , dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesel lschaft eine 

Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 

Vertragsstaat ansässig ist oder d ort (entweder d urch eine Betriebstätte oder auf andere 

Weise) i hre Tätig keit a usübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der 

anderen. 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, d ie  eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 

Vermögen (einschl ießlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben) 

bezieht, das im anderen Vertragsstaat l i egt,  dürfen im and eren Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck " unbewegl iches Vermögen" hat d ie Bedeutung , die ihm nach dem 

Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen l iegt. Der Ausdruck umfasst in 

jedem Fall das Zubehör zum unbewegl ichen Vermögen, das lebende und tote Inventar 

l and- und forstwi rtschaftl icher Betriebe, d ie Rechte, für d ie  die Vorschriften des 

Privatrechts über Grundstücke g elten, Nutzungsrechte an unbewegl ichem Vermögen 

sowie Rechte auf veränderl iche oder feste Vergütungen für d ie Ausbe utung oder das 

Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quel len und anderen Bodenschätzen; 

Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht a ls unbewegl iches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gi lt für E inkünfte aus der unmittel baren Nutzung, der Vermietung oder 

Verpachtung sowie jeder  anderen Art der Nutzung unbewegl ichen Vermögens. 
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(4) D ie  Absätze 1 und 3 gelten auch für E inkünfte aus unbewegl iche m  Vermögen 

e ines U nternehmens und für E inkünfte aus unbewegl ichem Vermögen,  das der Ausübung 

e iner sel bstständigen Arbe it d ient . 

Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1 ) Gewinne e ines U nternehmens e ines Vertragsstaats dürfen nur i n  d iesem Staat 

besteuert werden,  es sei denn, das Unternehmen ü bt seine Tätigkeit im anderen 

Vertragsstaat durch eine d ort gelegene Betriebstätte aus. Übt das U nternehmen seine 

Tätigkeit a uf d iese Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im a nderen 

Staat besteuert werden , jedoch nur insoweit , als sie dieser Betriebstätte zugerechnet 

werden können. 

(2 ) Übt e i n  U nternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit i m  anderen 

Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltl ich des 

Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet , die sie 

hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder  ä hnliche Tätig keit unter g le ichen oder  

ähnl ichen Bedingungen a ls  selbstständiges U nternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr 

mit  dem U nternehmen,  dessen Betriebstätte sie ist ,  völl ig unabhängig gewesen wäre .  

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden d i e  für d iese 

Betriebstätte entstandenen Aufwendungen,  e i nschließlich der Geschäftsführungs- und 

al lgemeinen Verwa ltungskosten ,  zum Abzug zugelassen , g le ichgültig ,  ob sie in dem 

Staat ,  in dem d ie  Betrie bstätte l iegt, oder a nderswo entstanden sind . 

(4) S oweit es i n  einem Vertragsstaat übl ich ist, d ie  einer Betriebstätte 

zuzurechnenden Gewinne durch Auf tei lung der Gesamtgewinne des U nternehmens auf 

seine e inzelnen Tei le zu ermitteln ,  schl ießt Absatz 2 nicht a us,  dass d ieser Vertragsstaat 

die zu besteuernden Gewinne nach der übl ichen Auf tei lung ermittelt; die gewählte 
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Gewinnaufteilung m uss jedoch derart sein ,  dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses 

Artikels ü bereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen E i nkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 

einer Betriebstätte kein Gewi nn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte 

zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln ,  es sei denn ,  dass 

ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewi nnen Einkünfte, die i n  a nderen Artikeln dieses Abkommens 

behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durc h  d ie Best immungen 

d ieses Artikels n icht berührt. 

(8) Der i n  diesem Artikel verwendete Ausdruck "Gewinne" umfasst a uch Gewinne 

eines Gesel lschafters aus seiner Beteil igung an einer Personengesellschaft und einer 

a nderen steuerl ich gleichbehandelten Personenvereinigung und im Fal l  Österreic hs auch 

aus der Betei l igung an einer sti l len Gesel lschaft des österreichischen Rechts. 

Artikel 8 

SEESCHIFFFAHRT, BINNENSCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 

[INTERNA TIONALER VERKEHR] 

(1 ) Gewinne a us dem Betrieb von Seeschiffen, Luftfahrzeugen oder [Bahnen] im 

internationalen Verkehr dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich 

der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen , die der Binnenschifffahrt d ienen, dürfen 

nur i n  dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächl ichen 

Geschäftsleitung des U nternehmens befindet .  
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(3)  Befindet s ich  der O rt der tatsächl ichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der 

See- oder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so g i lt er als in dem Vertragsstaat 

gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes l iegt,  oder, wenn kein Heimathafen 

vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist , d ie d as Schiff 

betreibt . 

(4) Absatz 1 gi lt  auch für Gewinne aus der Beteil igung an einem Pool , einer 

Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstel le. 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

( 1 )  Wenn 

a )  ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der 

Geschäftsleitung , der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des 

anderen Vertragsstaats betei l igt ist oder 

b) d ieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 

Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 

Unternehmens des anderen Vertragsstaats betei l igt sind 

und in d iesen Fäl len d ie beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen 

Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind , die von denen 

a bweichen, d ie unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden ,  so d ürfen die 

Gewinne, die eines der Unternehmen ohne d iese Bedingungen erzielt h ätte, wegen d ieser 

Bedingungen aber nicht erzielt hat,  den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 

entsprechend besteuert werden .  

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens d ieses Staates 

Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des 

anderen Vertragsstaats in d iesem Staat besteuert worden ist , und handelt es sich bei den 
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zugerechneten Gewinnen um solche , die das U nternehmen des erstgenannten Staates 

erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden U nternehmen vereinbarten B edingungen die 

g leichen gewesen wäre n, die unabhängige U nternehmen miteinander vereinbaren 

würden,  so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen 

Gewinnen erhobenen Steuer vor . Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen 

dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfal ls werden die zuständigen 

Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 

[(3) Absatz 2 findet keine Anwendung bei Betrug, vorsätzlicher oder fahrlässiger 

Abgabenhin terziehung.l 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden ,  die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesel lschaft a n  eine im 

a nderen Vertragsstaat a nsässige Person zahlt, dürfen im and eren Staat besteuert 

w erden . 

(2) a) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die 

Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses 

Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 

Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat 

ansässige Person ist [101, (151 vom Hundert des Bruttobetrags der 

Dividenden nicht übersteigen. 

b) Ist der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine 

Personengesel lschaft) , die unmittelbar  über mindestens 25 vom Hundert 

des Ka pitals der die Dividenden zahlenden Gese l lschaft verfügt, dürfen 

diese Dividenden nur in dem Vertragsstaat besteuert werden. in dem der 

N utzungsberechtigte der Dividenden ansässig ist. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die 

Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 
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(3)  Der  in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus 

A ktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen 

R echten - a usgenommen Forderungen - mit Gewinnbetei l igung sowie aus sonstigen 

Gesellschaftsanteilen stammende E inkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 

ausschüttende Gese l lschaft ansässig ist. den Einkünften aus Aktien steuerlich 

g leichgestel l t  sind . 

(4) Die A bsätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der  in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte i m  anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 

zahlende Gesel lschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit d urch eine d ort gelegene 

Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung 

ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werd en, tatsächlich zu dieser 

Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört . In diesem Fa l l  ist Artikel 7 beziehungsweise 

Artikel 1 4  anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellsc ha ft Gewinne ode r  

E inkünfte a us dem anderen Vertragsstaat,  s o  d arf dieser andere Staat weder die von der 

Gese l lschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei  denn, dass diese Dividenden an eine 

im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung , für die die 

Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte 

oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 

nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder  

die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten 

Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 1 1  

ZINSEN 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an 

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, d ürfen, wenn 

Nutzungsberechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert werden. 

eine 

diese 

im anderen 

Person der 

119/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)14 von 37

www.parlament.gv.at



14 

(2) Der in  diesem Artikel verwendete Ausdruc k  "Zi nsen" bedeutet E inkünfte aus 

Forderungen jeder Art. auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken 

gesichert oder mit einer Betei l igung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und 

insbesondere E inkünfte aus öffentl ichen Anleihen und aus O bligationen e inschl ießl ich der 

damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für 

verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne d ieses Art ikels. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden. wenn der in einem Vertragsstaat a nsässige 

N utzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat. a us dem die Z insen stammen, eine 

gewerbl iche Tätigkeit durch e ine dort gelegene Betriebstätte oder e ine se lbstständige 

Arbeit  durch eine d ort gelegene feste Einrichtung a usübt und d ie Forderung, für d ie die 

Zinsen gezahlt werden, tatsächl ich zu dieser Betriebstätte oder  festen Einrichtung gehört. 

I n  d iesem Fall ist Artikel 7 bez iehungsweise Artikel  14 anzuwenden. 

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem N utzungsberechtigten oder  zwischen 

jedem von i hnen und e inem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen d eshal b  d ie  

Z insen, gemessen an der  zu  Grunde l iegenden Forderung. den Betrag ,  den Schuldner und 

N utzungsberechtigter ohne d iese Beziehungen vereinbart hätten ,  so wird d ieser Artikel 

nur auf den letzteren Betrag angewendet. In d iesem Fall kann der übersteigende Betrag 

nach dem R echt eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 

Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

LlZENZGESÜHREN 

(1) Lizenzge bühren. die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 

Vertragsstaat  ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der 

N utzungsberechtigte ist , nur im anderen Staat besteuert werden .  

(2) Die i m  Absatz 3 l i t .  a angeführten Lizenzgebühren dürfen jedoch i n  dem 

Vertragsstaat. aus dem sie stammen, nach dem Recht d ieses Staates besteuert werden; 
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die Steuer d a rf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrages der L izenzgebühren nicht 

ü bersteigen. 

(3)  Der in d iesem Artikel verwendete Ausdruck "L izenzgebühren" bedeutet 

Vergütungen jeder Art ,  d i e  für die Benutzung oder für das R echt auf Benutzung von 

a) Patenten, Warenzeichen, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln 

oder Verfahren, [Software], [oder für die Benutzung oder das Recht auf 

Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 

Ausrüstungen] oder für d ie Mittei lung gewerbl icher, kaufmännischer  oder 

wissenschaftl icher Erfahrungen; 

b) Urheberrechten an l iterarischen, künstlerischen oder w issenschaftl ichen 

Werken, einschl ießl ich kinematographischer Fi lme, 

gezahlt werden. 

(4) Die A bsätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige N utzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die L izenzgebühren 

stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine 

selbstständ ige Arbeit d urch eine d ort gelegene feste E inrichtung ausübt und d ie  Rechte 

oder Vermögenswerte, für die die L izenzgebühren gezahlt werden, tatsächl ich zu  d ieser 

Betriebstätte oder festen E inrichtung gehören. In diesem Fa l l  ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann aus e inem Vertragsstaat sta mmend , wenn der  

Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der  

Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in  einem Vertragsstaat ansässig ist oder 

nicht, in e inem Vertragsstaat e ine Betriebstätte oder e ine festen E inrichtung und ist d ie  

Verpfl ichtung zur  Zahlung der  Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebstätte oder  der  

festen E inrichtung e ingegang en worden und trägt die Betriebstätte oder  d i e  feste 

Einrichtung d ie  Lizenzgebühren, so gelten d ie  Lizenzgebühren als a us dem Staat 

stammend , in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung l iegt .  

(6)  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 

jedem von ihnen und e inem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb d ie  

119/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)16 von 37

www.parlament.gv.at



16 

Lizenzgebühren, gemessen an der zu Grunde l iegenden Leistung, den Betrag , den 

Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne d iese Beziehungen vereinbart hätten ,  so wird 

d ieser Artikel nur a uf den letzteren Betrag angewendet. I n  diesem Fal l  kann der 

ü bersteigende Betrag nach dem Recht e ine s  jeden Vertragsstaats und unter 

Berücksichtigung der  anderen Bestimmungen d ieses Abkommens besteuert werden.  

Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, d ie e ine in einem Vertragsstaat ansässige  Person aus der Veräußerung 

unbe wegl ichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat 

l iegt , dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

[(2) Gewinne , d ie e ine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der  Veräußerung 

von: 

a) Antei len am Kapital einer Gesel lschaft , deren Wert ü berwiegend und 

unmittelbar oder mittelbar aus Grundvermögen besteht. das im anderen 

Staat l iegt, oder 

b) e iner Bete i l igung am Vermögen e iner Personengesel lsc haft,  e ines Trusts oder 

e ines Nachlasses besteht, deren Wert ü berwiegend und unmittelbar  oder 

mittel ba r  aus Grundvermögen besteht, das im anderen Staat l iegt oder a us 

Antei len im S inne der l it  a ,  dürfen i m  anderen Staat besteuert werden] . 

(3) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens. das Betriebsvermögen 

einer Betriebstätte ist, die e in Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 

Vertragsstaat hat ,  oder das zu  einer festen Einrichtung gehört, d ie  e iner  in  e inem 

Vertragsstaat a nsässigen Person für  d ie  Ausübung e iner selbstständigen Arbeit i m  

anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht. einschl ießl ich derartiger Gewinne,  d i e  bei der 

Veräußerung einer solchen Betriebstätte (a l le in oder mit dem ü br igen Unternehmen) oder 
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einer  solchen festen E inrichtung erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert 

werde n .  

(4) Gewinne a u s  der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfah rzeugen, d ie i m  

internat ionalen Verkehr betrieben werden , von Schiffen, die der B innenschifffahrt d ienen, 

und von bewegl ichem Vermögen, das dem Betrieb d ieser Schiffe oder Luftfahrzeuge 

dient, d ürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden,  i n  dem sich der Ort der  

tatsächl ichen Geschäftsle itung des Unternehmens befindet. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in  den Absätzen 1, 2 und 3 n icht genannten 

Vermögens d ürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden,  in dem der  Veräußerer 

ansässig ist . 

Artikel 14 

SELBSTSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Einkünfte , die e ine i n  einem Vertragsstaat a nsässige Person a us einem freien Beruf 

oder aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in  d iesem Staat besteuert 

werden, es sei denn, dass der Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer 

Tätigkeit gewöhnl ich e ine feste E inrichtung zur Verfügung steht. Steht ihr  e ine solche 

feste Einr ichtung zur Verfügung, so dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert 

werden, jedoch nur insoweit ,  als sie dieser festen Einr ichtung zugerechnet werden 

können.  

(2)  Der Ausdruck "fre ier Beruf" umfasst insbesondere die selbstständig a usgeübte 

wissenschaftl iche , l iterarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit 

sowie die selbstständige Tätigkeit der Ärzte , Rec htsanwälte, Ingenieure , Architekten ,  

Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

Artikel 15 
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UNSELBSTSTÄNDIGE ARBEIT 

( 1) Vorbehaltl ich der Artikel 1 6, 1 8 und 1 9 dürfen Gehälter ,  Löhne und ähnliche 

Vergütungen, d ie  e ine i n  e inem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbstständiger 

Arbeit bezieht, nur in d iesem Staat besteuert werden, es sei denn, d ie  Arbeit wird im 

anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird d ie Arbeit dort ausgeü bt, so dürfen d ie  dafür 

bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die e ine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbstständige Arbeit 

bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

[al der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 

während des betreffenden Steuerjahres aufhält und} 

b) d ie  Verg ütungen von e inem Arbeitgeber oder für e inen Arbeitgeber gezahlt 

w erden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von e iner Betr iebstätte oder einer festen Einrichtung 

getragen w erden, d ie der  Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3 ) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen 

für unselbstständige Arbeit. die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges,  das im 

internationalen Verkehr betrieben wird,  oder an Bord eines Schiffes, das der 

Binnenschifffahrt d ient, ausgeü bt wird , in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem 

sich der Ort der tatsächl ichen Geschäftsle itung des Unternehmens befindet. 

Artikel 16 

AUFSICHTSRATS- UND VERWAL TUNGSRATSVERGÜTUNGEN 
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Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnl iche Zahlungen, d i e  e ine in 

einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft a ls Mitg l ie d  des Aufsichts­

oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, d ie i m  anderen Vertragsstaat ansässig 

ist ,  d ürfen im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel  17 

KÜNSTLER UND SPORT LER 

(1) Ungeachtet der Artikel 17J, 14 und 15 dürfen E inkünfte , d ie eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person a ls Künstler , wie Bühnen-, Fi lm-, Rundfunk- und 

Fernseh künstler sowie  Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat 

persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sport ler in dieser E igenschaft 

persönlich ausgeübten Tätig keit nicht dem Künstler oder Sportler  selbst , sondern e iner 

anderen Person zu, so dürfen d iese E inkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem 

Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausü bt. 

f(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Einkünfte, die ein Künstler oder 

Sportler aus seiner in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit bezieht, wenn die 

Tätigkeit dem Zweck des Aufenthaltes in diesem Staat entspricht und ganz oder 

vorwiegend aus öffentlichen Kassen des anderen Vertragsstaats oder einer seiner 

Gebietskörperschaften unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 

Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler ansässig ist.] 

Artikel 18 

RUHEGEHÄLTER 
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(Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche 

Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere 

unselbstständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden.] 

Artikel 19 

ÖFFENTLICHER DIENST 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen. ausgenommen Ruhegehälter, 

die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften a n  

eine natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 

geleisteten D ienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 

werden. 

b) D iese Gehälter ,  Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur i m  

anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste i n  d iesem Staat 

geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 

i )  ein Staatsangehöriger d ieses Staates ist oder 

i i )  nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, 

um die Dienste zu leisten. 

(2) a )  Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner 

Gebietskörperschaften oder aus einem von diesem Staat oder der 

Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person 

für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste 

gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden . 

b) D iese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 

werden, wenn die natürl iche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 

Staatsangehöriger dieses Staates ist . 
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(3) Absatz 1 g ilt auch für Vergütungen, die dem österreichischen Handelsdelegie rten 

in  der Slow a kei und dem Personal dieser österreichischen AußenhandelssteIle gezahlt 

werden. 

(4) Auf Gehälter. Löhne und ähnliche Vergütungen und R uhegehälter für 

Dienstleistungen,  die im Zusammenhang mit einer gewerbl ichen Tätigkeit eines 

Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, sind die Artikel 

15, 16 , 17 oder 18 anzuwenden.  

Art ikel  20 

STUDENTEN 

Zahlungen. die e in Student, Pra kti kant oder Lehrl ing , der s ich i n  e inem Vertragsstaat 

ausschl ießl ich z um Studium oder zur Ausbil dung aufhält und der im a nderen 

Vertragsstaat a nsässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in  den erstgenannten 

Staat ansässig  war ,  für seinen U nterhalt, sein  Studium oder seine Ausbil dung erhält, 

dürfen im e rstgenannten Staat n icht besteuert werden,  sofern diese Zahlungen aus 

Quellen a ußerhalb dieses Staates stammen .  

Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) E inkünfte einer  i n  e inem Vertragsstaat ansässigen Person , die i n  den vorstehenden 

Artikeln nicht behandelt wurden ,  dürfen ohne Rücksicht auf ih re Herkunft nur in  diesem 

Staat besteuert werden .  

Spiel- oder Lotter iegewinne,  d ie  aus  dem anderen Vertragsstaat stammen ,  dürfen 

hingegen a uch in diesem anderen Staat besteuert werden.  
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(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte a ls solche aus unbewegl ichem Vermögen im 

Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit d urch eine d ort 

gelegene Betriebstätte oder eine selbstständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 

E inrichtung a usübt und d ie Rechte oder Vermögenswerte, für d ie  d ie E inkünfte gezahlt 

werden, tatsächl ich zu d ieser Betriebstätte oder festen E inrichtung gehören. In d iesem 

Fal l  ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden. 

[(3) Einkünfte auf Grund gesetzlicher Versorgungsrechtsansprüche, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen im 

erstgenannten Staat nicht besteuert werden, wenn sie nach dem Recht des anderen 

Vertragsstaats von der Besteuerung ausgenommen wären.] 

Artikel 2 2  

VERMÖGEN 

(1) Unbewegl iches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem 

Vertragsstaat ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat l iegt, darf im 

anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegl iches Vermögen. das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, d ie  ein 

Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen 

E inrichtung gehört , die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für d ie A usübung 

einer selbstständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht,  darf im 

anderen Staat besteuert werden. 

(3 )  Seeschiffe, Luftfahrzeuge und [Bahnen}, d ie im internationalen Verkehr betrieben 

werden, und Schiffe , d ie der Binnenschifffahrt d ienen, sowie bewegl iches Vermögen, das 

dem Betrieb d ieser Schiffe, Luftfahrzeuge und [Bahnen] d ient , dürfen nur in dem 

Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 

des Unternehmens befindet. 
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(4) Alle a nderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat a nsässigen Person 

d ürfen nur in d iesem Staat besteuert werden. 

Artikel 23 

BEFREIUNGSMETHODE 

(1) I n  Österreich w i rd d ie Doppelbesteuerung w ie folgt vermieden: 

(a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person E inkünfte oder hat sie Vermögen und 

dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach d iesem Abkommen in  der 

Slowakei besteuert werden,  so nimmt Österreich vorbehalt l ich der l it .  b) und c) 

d iese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus. 

(b) Bezieht eine in Österreich  ansässige Person Einkünfte, d ie nach den Artikeln 10 

und 12 in der Slowakei besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf d ie 

vom E inkommen d ieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an,  der d er i n  der 

Slowakei gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den 

Tei l der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht ü bersteigen , der auf d ie aus 

der Slowakei bezogenen E inkünfte entfä l lt .  

(c)  E inkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, d ie nach dem 

Abkommen von der Besteuerung in  Österreich  auszunehmen sind, dürfen 

g leichwohl in Österreich  bei der Festsetzung der Steuer für das ü brige Einkommen 

oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

(2) In der Slowakei wi rd d ie Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

(a) Die Slowakei darf bei Erhebung der Steuern bei ih ren ansässigen Personen 

Einkünfte oder Ver m ögen, die nach diesem Abkommen auc h  i n  Österreich 

besteuert werden d ürfen, in  die Bemessungsgrundlage, auf  welche d iese Steuern 

erhoben werden, einbeziehen; jedoch rechnet d ie Slowakei auf d ie davon zu 

erhebende Steuer den Betrag an, der der i n  Österreich gezahlten Steuer entspricht. 

Der anzurechnende Betrag darf jed och den Teil  der vor der Anrechnung ermittelten 
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slowakischen Steuer nicht übersteigen, der auf die E inkünfte oder das Vermögen, 

d i e  in  Übereinstimmung mit den Bestimmungen d ieses Abkom mens in Österreich 

besteuert werden d ürfen, entfäl lt. 

(b) E inkünfte einer in der Slowakei a nsässigen Person,  d ie nach dem Abkommen von 

der Besteuerung in der Slowakei auszunehmen sind, d ürfen gleichwohl  in der 

Slowakei bei d e r  Festsetzung der Steuer für  das übrige  E inkommen der  Person 

e inbezogen werden. 

Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen i m  anderen Vertragsstaat keiner 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden,  d ie 

anders oder belastender ist a ls d ie  Besteuerung und d ie  damit zusammenhängenden 

Verpfl i chtunge n ,  denen Staatsangehörige des anderen Staates unter g leichen 

Verhältnissen,  i nsbesondere hinsichtl ich der Ansässigkeit,  unterworfen sind oder 

unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für 

Personen ,  die in keinem Vertragsstaat ansässig sind . 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte , d ie  e in U nternehmen eines Vertragsstaats im 

a ndere n  Vertragsstaat hat, darf im a nderen Staat nicht ungünstiger sein  a ls  d ie  

Besteuerung von U nternehmen des  anderen Staates, d ie  d ie  g leiche Tätigkeit ausüben .  

Diese Bestimmung ist n icht so auszulegen,  a ls  verpfl ichte s ie  e inen Vertragsstaat, den  im 

anderen Vertragsstaat a nsässigen Personen Steuerfreibeträge,  -vergünstigungen und 

-ermäßigungen a uf Grund des Personenstandes oder der Famil ienlasten zu gewähren, die 

e r  sei nen a nsässigen Personen gewährt .  

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 4 oder  Artikel 12 Absatz 6 

anzuwenden ist, sind Zinsen,  Lizenzgebühren und andere Entgelte, d ie  e in  Unternehmen 

eines Vertragsstaats an e ine im anderen Vertragsstaat ansässige  Person zahlt, bei  der 

Ermittlung der  steuerpflichtigen Gewinne d ieses Unternehme ns unter den gle ichen 
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Bedingu ngen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 

zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertr agsstaats 

gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat. bei der Ermittlung des 

steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 

Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug 

zuzulassen . 

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Ka pital ganz oder teilweise unmittelbar 

oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen 

Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt ,  dürfen im erstgenannten Staat keiner 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden. die 

anders oder belastender ist a ls die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 

Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 

unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und 

Bezeichnung. 

Artikel 25 

VERST ÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) I st eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 

Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem 

Abkommen nicht entspricht ,  so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen 

Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des 

Vertragsstaats. in dem sie ansässig ist. oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 

erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen 

Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerha lb  von d rei Jahren nach der ersten 

Mittei lung der Maßnahme unterbreitet werden, die zu  einer dem Abkommen nicht 

entsprechenden Besteuerung führt . 
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{2} Hält d ie  zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht 

in der  Lage, eine befriedigende Lösung herbei zuführen, so wird sie sich bemühen, den Fal l  

durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu 

regeln, dass  e ine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden w ird. D ie  

Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatl ichen Rechts der 

Vertragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, 

Schwierigkeiten oder Zweife l ,  d ie bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens 

entstehen, in gegenseitigem E invernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam 

d arüber beraten, w i e  eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im 

Abkommen nicht behandelt sind . 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 

E inigung im S inne der vorstehenden Absätze unmitte lbar  miteinander verkehren, 

gegebenenfal ls auch durch e ine aus ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame 

Komm ission. 

[(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 

dieses Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht im 

Verständigungs verfahren nach den vorherstehenden Absätzen dieses Artikels innerhalb 

einer Frist von zwei Jahren ab der Verfahrenseinleitung beseitigt werden, ist der Fall über 

Antrag aller betroffenen Steuerpflichtigen von der zuständigen Behörde jenes 

Vertragstaates, der das Verständigungs verfahren eingeleitet hat, einem Schiedsgericht zu 

unterbreiten. Dem Schiedsgericht gehört pro Vertragsstaat je ein Vertreter der 

zuständigen Behörde und je eine unabhängige Person an, die aus einer Liste von 

Schiedsrichtern in der Rangfolge ihrer Reihung bestellt wird. Die Schiedsrichter wählen 

eine weitere Person als Vorsitzenden, der die Voraussetzungen für die Ausübung 

höchstrichterlicher Aufgaben in seinem Land erfüllen oder Jurist von allgemein bekannter 

Kompetenz sein muss. Jeder Staat ernennt fünf kompetente Personen für die Liste der 

Schiedsrichter. Der Steuerpflichtige wird auf sein Verlangen vor dem Schiedsgericht 

angehört. Das Schiedsgericht gibt seine Entscheidung binnen sechs Monaten ab, 

nachdem es befasst worden ist. Die Entscheidung ist hinsichtlich des Einzelfalles für 

beide Vertragsstaaten und alle betroffenen Steuerpflichtigen bindend. } 
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Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen a us, die 

zur Durchführung dieses Abkommens oder des innerstaatlichen Rechts der 

Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen fal lenden Steuern erforderlich sind,  

soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkom men widerspricht. 

Der I nformationsaustausch ist d urch Artikel 1 nicht eingeschränkt .  Alle I nformationen, die 

ein Vertragsstaat erhalten hat , sind e benso geheim zu  halten wie die auf G rund des 

innerstaatlichen Rechts d ieses Staates beschafften Informationen und d ürfen nur den 

Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der  Verwa ltungsbehörden)  

zugänglich gemacht werden ,  die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung 

oder Strafverfolgung oder mit der  Entscheidung von Rechtsmitteln  hinsichtlich der  unter 

das Abkommen fal lenden Steuern befasst sind. Diese Personen oder Behörden d ürfen die 

Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen  die Informationen in einem 

öffentlichen G e richtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen .  lAuch in 

einem solchen Fall darf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten nur durchbrachen 

werden, so weit dies zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen 

oder überwiegender öffentlicher Interessen notwendig ist.] 

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen , als verpflichte er e inen Vertragsstaat,  

a )  Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen,  die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats a bweichen; 

b) I nformat ionen zu  erte i len, die nach den Gesetzen oder im üblichen 

Verwaltungsverfahren d i eses oder des a nderen Vertragsstaats nicht beschafft 

werden können; 

c )  I nformationen zu erteilen, die ein Ha ndels- , I ndustrie-,  Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben w ürden oder deren 
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E rteil ung dem Ordre publi c  foder den von einem Staat gewährten Grundrechten. 

insbesondere auf dem Gebiete des Datenschutzes/, widerspräche. 

Artikel 21 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, d ie den Mitgliedern 

d iplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln 

des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

Artikel 28 

IN-KRAFT -TRETEN 

(1) Dieses Abkommen bedarf der R atifikation; die Ratifikationsurkunden werden so 

bald wie m öglich ausgetauscht. 

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Monat 

folgt , in dem der Austausch der Ratif ikationsurkunden erfolgt ist ,  und seine 

Besti mmungen finden für alle Steuerjahre Anwendung , d ie nach dem 3 1. Dezember des 

Kalenderjahres beginnen, in dem der Austausch d er Ratif ikationsurkunden erfolgt ist. 

[(3) Im gegenseitigen Verhältnis zwischen Osterreich und der Slowakei ist das am 7. 

März 1978 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Österreich und der 

Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkom mens nicht mehr anzuwenden.] 
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Artikel 29 

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkomm e n  bleibt i n  Kraft, solang e  es nicht von e inem Vertragsstaat gekündigt 

w i rd . Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni e ines jeden Kalenderjah res 

nach Ablauf von fünf Jahren nach sei nem In-Kraft-Treten schriftl ich auf diplomatischem 

Weg kündigen. In d iesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung auf 

Steuerjahre , die nach dem 3 1. Dezember des Kalenderjahres beginnen, in dem d ie  

Kündigung erfolgt ist .  

Z U  UR KUND DESSEN haben d ie h iezu gehörig bevollmächtigten Unterfertigten 

d ieses Abkommen unterzeichnet .  

G ES CHEHEN zu  * * *, a m  * * * ,  in zweifacher Ausfert igung , jede i n  slowakischer, 

d eutscher und engl ischer Sprache , wobei jeder Text g le ichermaßen authentisch ist. Bei 

Auslegungsschwierig keiten ist der englische Text ausschlaggebend. 

Für die Re publik Österreich: Für d ie Slowakische Republik: 
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ERLÄUTERUNG EN 

I. Allgemeiner Teil; 

Die steue rl ichen Beziehungen zwischen der  Slowakei und Österreich werden 

gegenwärtig durch  das z w ischen der Republ ik  Österreich und der 

Tschechoslowakischen Sozial istischen Republ ik a bgeschlossene Abkomme n  vom 7. 

März 1 978 , BGBI. N r .  34/1979, geregelt. Durch die Entwickl ung der 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und der Slowakei ist jedoch der 

Abschluss e ines neuen Abkommens e rforderl ich geworden .  

Am 29.  Ma i  2000 s ind  daher  in Wien Verhandlungen mit der  S lowakei  aufgenommen 

worden,  d ie  zur Ausarbeitung des vorl iegenden E ntwurfes e ines 

Doppelbesteuerungsa bkommens geführt haben . Das Abkommen folgt im 

g rößtmögl ichen Umfang , d.h.  soweit dies mit den wesentl ichen a ußensteuerrechtl ichen 

Positionen der  beiden Staaten vere inbar ist. den Regeln des O E CD-Musterabkommens 

aus dem Jahr 1992 in  seiner a ktuel len Fassung . 

Das Abkommen ist e in gesetzändernder Staatsvertrag und bedarf daher der  

Genehmigung durch den Nationa l rat gemäß Arti kel 50 Abs.  1 B-VG. Überdies i st 

gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG die Zustimmung des Bundesrates 

erforder l ich.  Es hat nicht politischen Charakter und enthält weder verfassungsändernde 

noch verfassungsergänzende Bestimmungen. Alle seine Bestimmungen sind zur 

unmittel baren Anwendung im innerstaatl ichen Bereich ausreichend determiert ,  sodass 

eine Beschlußfassung gemäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderl ich ist. Mit dem 

Inkrafttreten des Staatsvertrages werden im Wesentl ichen keine f inanzie l len und keine 

personel len Wirkungen verbunden sein. 
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1 1 .  Besonderer Tei l : 

Zu Artikel 1 :  

Das Abkommen ist ohne Rücksicht auf d ie  Staatsangehörigkeit auf  natürl iche und 

juristische Personen anzuwenden,  d ie in  einem der beiden Staaten gemäß Art .  4 

ansässig sind . 

Zu Artikel 2 :  

I n  sach l icher H insicht g i l t  das  Abkommen für  a l le  in  beiden Vertragsstaaten in  Geltung 

stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom E inkommen und vom Vermögen. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel  enthält im Wesentl ichen die in Doppelbesteuerungsabkommen übl ichen 

OECD-konformen Begriffsumschre ibungen . 

Z u  Artikel 4: 

Diese Bestimmungen entha lten in Absatz 1 die OECD-Grundsätze für die Umschre i bung 

des Begriffes der  Ansässigkeit .  Abs . 2 sieht die OECD-konformen Lösungen für 

Ansässigkeitskonfl ikte bei natürl ichen Personen vor. Abs .  3 enthält Regelungen zur 

Vermeidung von Ansässigkeitskonflikten im Fal l  von juristischen Personen. 

Zu Artikel 5: 

D ieser Art i kel beinha ltet im Wesentl ichen in OECD-konformer Fassung die Definit ion 

des Begriffes der " Betr iebstätte" . Bauausführungen und Montagen werden nach mehr 

als zwölfmonatiger Daue r  als Betriebstätte gewertet . N och weiteren Verhandlungen 

vorbehalten ist der Vorschlag der S lowakei , welcher e ine von der  OECD a bweichende 

Erweiterung der Betr iebstättendefinit ion für Beratungsleistungen , die ohne feste 

E inrichtung erbracht werden,  vorsieht. 

Zu Artikel 6 :  

E inkünfte a us unbewegl ichem Vermögen werden i n  Übereinst immung mit d e n  O ECD­

Grundsätzen i n  dem Staat besteuert , in dem sich das betreffende Vermögen befindet. 

Zu Artikel 7 :  

Für d ie  Auftei lung der Besteuerungsrechte a n  gewerbl ichen Gewinnen gi lt  im 

Al lgemeinen die internat ional  übl iche Aufte ilungsregel , derzufolge gewerbl iche 
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Gewinne , d ie  e in  Unternehmen eines Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat 

bezieht, d ort nur insoweit besteuert werden dürfe n ,  als sie einer in diesem Staat 

gelegenen Betrie bstätte zurechenbar sind. 

Absatz 2 sieht vor, dass der Betriebstätte jene Gewinne zuzurechnen sind , die sie 

una bhängig von dem U nternehmen, dessen Betriebstätte s ie  ist, hätte erzielen können 

(Fremdverhaltensgrundsatz) . 

Die Betriebstättenregel ist nach der  ausdrückl ichen Vorschrift des Abs. 8 auch auf stil le  

Gesellschaften anzuwenden . 

Zu Artikel 8 :  

Diese Bestimmungen sehen in Anlehnung an die international übl iche Zutei lung der  

Besteuerungsrechte vor ,  dass Gewinne a us dem Bet rieb  von Seeschiffen und 

Luftfahrzeugen nur in  dem Staat besteuert werden dürfen, in  dem sich d ie  

Geschäftsleitung des Verkehrsunternehmens befindet. Weiteren Verhandlungen 

vorbehalten ist  der  slowakische (nicht OECD konforme) Vorschlag , d ie  Bestimmung des 

Abs. 1 auch a uf Bahnen zu e rstrecken. 

Zu Artikel 9:  

Dieser Artikel befasst s ich mit  verbundenen Unternehmen (Mutter- und Tochterge­

sellschaften sowie Gesellschaften unter gemeinsamer Kontrol le). Er s ieht in O E C D­

konformer Weise vor, dass in  diesen Fäl len die Steuerbehörden e ines Vertragsstaats 

Gewinnber ichtigungen vornehmen dürfen, wenn wegen der besonderen Beziehungen 

zwischen den Unternehmen nicht die tatsächl ichen steuerl ichen Gewinne ausgewiesen 

werden. Der in  Abs. 3 enthaltene nicht O ECD konforme Vorschlag der slowa kischen 

Seite , wonach im Falle des Betrugs sowie im Falle e iner Abgabenhi nterziehung keine 

Gegenber ichtigungen vorgenommen werden sollen, ist weiteren Verhandlungen 

vorbehalten. 

Zu Artikel 1 0 : 

Das Besteuerungsrecht für D ividenden wird in Übereinstimmung mit den OEC D­

Grundsätzen dem Vertragsstaat zugetei lt , in dem der Dividendenempfänger ansässig ist 

(Ansässigkeitsstaat ) .  Daneben soll a uch der Ouel lenstaat der Dividenden ein begrenztes 

Besteuerungsrecht erhalten.  Der österreichische Vorschlag sieht a bweichend vom 

O ECD-Musterabkommen vor ,  das Besteuerungsrecht des Ouellenstaats be i  

Portfol iod ividenden auf 1 0 % zu  beschränken, der  slowakische Vorschlag sieht in OECD 

konformer Weise 1 5 % vor.  
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Im Fal l  von Schachteldividenden be i  e inem Betei l igungsverhältnis von mindestens 25 % 

wird das Besteuerungsrecht a usschl ießl ich dem Ansässi gkeitsstaat zugete i l t .  

D ie  i n  A bs .  3 vorgesehene Definit ion des Beg ri ffes " Dividenden" ist OECD-konform. 

Auch der in Abs. 4 enthaltene Betriebstättenvorbehalt findet sich im O ECD­

Musterabkomme n .  

Abs . 5 schl ießt d ie  sogenannte "exterritor ia le Dividendenbesteuerung " aus .  

Zu Artikel 1 1 :  

Das Besteue rungsrecht für Zinsen wird entgegen dem OECD-Muster ,  welches ein 

10% iges Ouel lenbesteuerungsrecht vorsieht, ausschl ießl ich dem Ansässigke itsstaat 

des Zinsempfängers zugeteilt . Abs . 2  enthält e ine O ECD-kon f orme Definit ion des 

Z insenbegriffes. 

Zu Artikel 1 2 : 

Gemäss Abs.1 steht dem Anässigkeitsstaat des Lizenzgebührenempfängers das 

Besteuerungsrecht zu .  Im Abs .2  ist abweichend vom OECD Muster (welches ke in 

Ouellenbesteuerungrecht vorsieht) , e ine 5 % ige Ouellensteuer für gewerbl iche 

Lizenzgebühren und Know-how vorgesehen.  Weiteren Verhandlungen vorbehalten ist 

der s lowakische Vorschlag die Defini tion des Lizenzgebührenbegriffes entgegen dem 

OECD Muster auf Software und Leasing zu erweitern.  

Zu Artikel 1 3 : 

Dieser Artikel  enthält in Übereinstimmung mit dem O ECD-Musterabkommen d ie  

übl ichen Regelungen tür d ie Besteuerung der  Gewinne aus Vermögensveräuße rungen .  

Weiteren Verhandlungen vorbehalten ist der  im Abs. 2 befindl iche von der  OECD 

a bweichende slowa kisc he Vorschla g ,  der auch Gew inne a us der  Veräußerung von 

Antei len an Grundstücksgesellschaften (auch solche in der R echtsform einer 

Personengesellschaft, e ines Trusts oder  e ines Nachlasses) der Besteuerungskompetenz 

des Ouellenstaates unterstellt. 

Zu Artikel 1 4 : 

Einkünfte a us sel bstä ndiger Arbeit, d ie eine in e inem Vertragsstaat a nsässige Person 

aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen dort nur insoweit besteuert werden, a ls 

sie einer in diesem Staat gelegenen festen E inrichtung zuzurechnen sind; d ie Zutei­

lungsregel folgt damit den OECD-Grundsätzen.  

Zu den Artikeln 1 5, 1 8  und 1 9 : 
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I n  d iesen Artikeln ist die Auf tei lung der Besteuerungsrechte an E inkünften aus nicht­

selbständiger Arbeit geregelt .  Nach Artikel 1 5  werden private Aktivbezüge, das sind 

Aktivbezüge,  die n icht unter Art ikel 1 9  fal len , im Al lgemeinen in jenem Staat besteuert, 

in dem die betreffende Tätigkeit ausgeübt wird .  Artikel 1 5  Abs.  2 enthält h iebei  d ie 

Ausnahmebestimmung für kurzfristige Ausla nd stätigkeit. Weiteren Verhand lungen 

vorbe ha lten ist d ie  Zählweise für die 1 8 3-Tage-Regel (Steuerjahr oder 

Zwölfm onatszeitra um) .  

Weiteren Verhandlungen vorbehalten ist d ie  i n  Artikel 1 8  O EC D  konform vorgesehene 

Besteuerung für private R uhebezüge (das sind solche die nicht unter Artikel 1 9  fal len) 

und Renten im Ansässigkeitsstaat. 

Aktiv- und Ruhebezüge . die aus öffentl ichen Kassen gezahlt werden,  d ürfen gemäß den 

in Art . 1 9  ü bernommenen OECD-Grundsätzen im Allgemeinen nur in jenem Staat 

besteuert werden , in  dem sich die auszahlende öffentl iche Kasse befindet. D iese Rege­

lung steht unter O rtskräftevorbehalt (Abs .  1 l it. b ) .  H insichtl ich der Aktivbezüge gilt d ie  

Kassenstaatsregel des Art. 1 9  Abs . l  auch für  die E inkünfte der  Bediensteten der  

österreichischen Auße nhandelssteI le  in der  S lowakei (Abs . 3 ) .  

Z u  Artikel 1 6 : 

Das Besteuerungsrecht für Aufsichtsratsbezüge wird entsprechend dem O ECD-Muster­

abkommen dem Vertragsstaat zugetei lt ,  in dem die Gesel lschaft i hren Sitz hat, d i e  d ie  

Aufsichtsratsbezüge auszahlt. 

Zu Artikel 1 7 : 

Für d ie  Besteuerung der K ünstler und Sportler werden die O E CD-Grundsätze über­

nommen. Danach steht jenem Staat das Besteuerungsrecht zu ,  in  dem der  Künstler 

oder S portler persönlich auftritt (Abs. 1 ) . Dieses Quellenbesteuerungsrecht geht a uch 

dadurch nicht verloren,  dass die Ein künfte nicht unmittel bar dem Künstler oder Sportler 

sondern e inem zwischengeschalteten Rechtsträger zufl ießen (Abs. 2). Weiteren 

Verhandlungen vorbehalten ist Absatz 3 ,  der e ine Ausnahme vom Besteuerungsrecht 

des Tätig ke itsstaates für best immte öffentl ich subventionierte Veransta ltungen 

vorsieht. 

Zu Artikel 20: 

Durch diese Bestimmung werden auf OECD-Basis d ie  den Auslandsstudenten aus dem 

Ausland zufl ießenden Zuwendungen steuerfrei geste l l t .  

Zu Artikel 2 1 : 
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Durch d iese Bestimmung wird e ntsprechend dem O ECD-Musterabkommen dem 

Ansässigkeitsstaat des Einkommensempfängers das Besteuerungsrecht an a l len 

Einkünften zugewiesen, für d ie im Abkommen keine besondere Zutei lungsregel 

vorg esehen ist. Ausgenommen davon sind Spiel-und Lotteriegewinne für die dem 

Ouel lenstaat  das Besteuerungsrecht zusteht. 

Weiteren Verhandlungen vorbehalten ist A bs .  3.  der vorsieht, dass die in einem 

Vertragsstaat bestehende innerstaatl iche Steuerbefreiung g esetzl iche r  

Versorgungsrechtsansprü che bei Wohnsitzverlegung in  den anderen Vertragsstaat nicht 

verlorengeht; sie w ird i m  neuen Wohnsitzstaat so lange gewährt,  so lange d iese 

Befreiung i m  früheren Wohnsitzstaat besteht. 

Zu Artikel  22: 

Dieser Artikel enthält d ie Zutei lungsregeln für die Besteuerung des Vermögens. 

Unbewegl iches Vermögen (Abs. 1) und bewegliches Betriebsvermögen einer 

Betriebstätte oder festen E inrichtung (Abs. 2)  darf in dem Vertragsstaat besteuert 

werden , i n  dem d ieses Vermögen l iegt bzw.  i n  dem sich d ie  Betriebstätte oder d ie  feste 

E inrichtung befindet , der das Vermögen zugehört.  

Absatz 3 stellt e ine korrespondierende Bestimmung zu Art.  8 dar ,  derzufolge 

Seeschiffe und Luftfahrzeuge ,  die im internationalen Verkehr e ingesetzt sind, sowie 

zugehörige bewegl iche Vermögenswerte nur in jenem Staat besteuert werden d ürfen ,  

in  dem s ich  d ie  Gesc häftsleitung des  Unternehmens befindet. Weiteren Verhandlungen 

vorbehalten ist d ie E inbeziehung von Bahnen in  den Abs . 3 .  

A l l e  übrigen Vermögenstei le  (Abs. 4 )  e iner Person sind ausschl ießl ich im dem 

Vertragsstaat zu  besteuern, in dem diese Person ansässig ist. 

Zu Artikel 23: 

In d iesem Artikel werden die Methoden festgelegt. nach denen die Doppelbesteuerung 

vermieden wird : 

Österre ich wendet h iebe i  auf  O ECD-Grundlage die Befreiungsmethode unter 

Progressionsvorbehalt a n .  Nur im Falle von Ouel lenbesteuerungsrechten für Dividenden 

und Uzenzgebühren wird die Doppelbesteuerung nach der Anrechnungsmethode 

vermieden.  

Die Slowake i  wendet das Anrechnungsverfahren an.  

Z u  Artikel 24: 
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Dieser Artikel enthält die OECD-konformen Regelungen ü ber  das Verbot von 

D iskriminierungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Abs. 1 )  oder der 

Kapitalbete i l igung (Abs. 4) . Desgleichen ist e ine Diskriminierung von Betriebstätten 

ausländischer U nternehmen gegenüber in ländischen Unternehmen untersagt (Abs. 2 ) .  

D a s  Diskriminierungsverbot g i lt f ü r  Steuern jeder Art und Bezeichnung (Abs .  5) , 

Zu Artikel 25: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die international übl ichen G rundsätze über 

das in Streit- oder Zwei felsfäl len durchzuführende Verständigungsverfahren . Weiteren 

Verhandlungen vorbehalten ist das in  Abs. 5 vorgesehene Schiedsgerichtsverfahren .  

Zu Artikel 26: 

Die be iden Vertragsstaaten verpfl ichten sich auf OECD-Grundlage,  alle Auskünfte 

auszutauschen ,  die für die richtige Durchführung des Abkommens oder des 

i n nerstaatl ichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen 

fal lenden Steuern erforderl ich s ind ("großer" I nformationsausta usch) . 

Zu Artikel 27 : 

Dieser Artikel regelt in kla rstellender Weise das Verhä ltnis des Doppel besteuerungs­

a bkommens zu  den völkerrechtlich privi legierten Personen . 

Zu Artikel 28 und 2 9 :  

Diese Bestimmungen betreffen den zeitl ichen Anwendungsbereich des Doppelbe­

steuerungsabkommens. 

119/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 37 von 37

www.parlament.gv.at




